
Hbonnemenfsprels pro IHonat nur 80 Pfennig frei ins
Baus, neubeltellungen werden in der Sektiüktsftelle
lowie von den Crägern Jederzeit entgegengenommen.

Poftfdieck-Coiifo: 21777 Frankfurta. m.
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Crfcheinungstage: Dienstag, Donnerstaa Samstag abends. Z
3 nie rate  koften die Sfpalfige Petitzeile oder deren Z
Raum 20 Pfennige. Reklamen die Zeile 40 Pfenng §C
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Redaktion, Druck und Perlag von Adam Andrst.
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Hmtlidies Organ der Stadt
m Cronberg am Caurnis.
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Nack» einer Verfügung des Generalftabes der
französischen Armee muß das für die französische

rkm satzungs- Armee notwendige Heu von dem
D mmunaloerbandeaufgebracht werden. Die Heu-

a inge wird auf die einzelnen Gemeinden umgelegt,
is die Gemeinde Cronberg entfällt eine Abgabe-
.oie von 55450 Kilo. Bis zum 1. August ds.

►ttt muffen3/10  der aufzubringenden Jahresmenge,
Jptiltd) 16686 iiüo , sichergestellt sein.

M * Vom Magistrat wird uns betr. Wohnung--
a« gefchrieben: Die Verordnung des stellvertretenden
..» »ttalkommandos vom 9. 7. 1918 betreffend Woh-

1 Jigsnot ist bereits am 29 1. 1919 ausdrücklich
«.llgehoben worden. Der Magistrat hat dem zu-
uud!®e "lcht mehr das Recht, leerstehende Wohnungen

tBeschlag zu belegen und Einweisungen Obdach-
rab. Et Familien vorzunehmen. Anstelle der Verord-

»fl ist eine Verfügung des Herrn Regierungs-
" Hdenten betreffend Mieterschutz getreten, wonach

»zuständigen Amtsgerichten sogenannte Mieteinig-
^ämler mit einem bestimmten Kreis von De¬
nissen angegliedert werden. Zuständig für Cron-
g ist das Amtsgericht Königstein. Aus vielfache
lstagen des Publikums ist also zu erwidern, daß

Beschlagnahme leerstehender Wohnungen und
Einweisung in dieselben durch den Magistrat
den Herrn Bürgermeister auf Grund Gesetzes
mehr zulässig ist.

' * Aushebung des Kelterverbots für Obst. Im
mchxgnzeiger" veröffentlicht die Reichsstelle für

' "»üse und'Obst folgende Bekanntmachung: . Die
^nnimachung über das Verbot der Verarbeitung

2 " Objt zu Obstweinen vom 23 Mai 1918 wird
7̂ Phöben und tritt mit dem Tage der Veröffent-
llMng der gegenwärtigen Bekanntmachung außer

Es darf also in diesem Herbst Aepselwein
^geschränkt gemacht werden.
* Obsthöchstpreise im ganzen 10. Armeegebiet.

15 Dbstversorgungsamt der 10. Armee, dem die
Mrgungsämter in Mainz, Wiesbaden und Kreuz-

Jd?  unterstehen, hat angesichts der Obstr uktion der
' „ !nbl *c die sofortige Festsetzung der für Mainz
E ^udsu Ĥöchstpreise für den ganzen Armeebereich
lem slhlosseu und an die Nachgeordneten Stellen be-

Anordnungen ergehen lassen. Es ist damit
".Preisgleichyeit für das ganze besetzte Hessen

ertf

und

tl

jtonj), bas besetzte Hessen- Nassau (Wiesbaden)
.das Nahetal(Kreuznach) herbeigeführt, also ein

11 »rohes Wirtschaftsgebiet zur Durchführung
iftj P̂reist geschaffen. Der Anreiz zur Abwanderung

A 2 v Qrn it um so geringer, zumal auch die Pfalz
go 5 der RegierungsbezirkKoblenz in gleicher Weise
nd dangen sind. Die Obsthöchstpreise im ganzen

‘hmeegebiet sind wie folgt festgesetzt worden:
Meeren1 M., Johannisbeeren 60 Pf , Stachel-
M 50 Pf., Sauerkirschen 80 Ps., Süßkirschen
P>- und Frühbirnen 50 Ps. pro Psund.

zurückkehrenden Krieg! gefangenen ausgesprochen, die
kurz vor Ausbruch der Revolution zur Auszeichnung
vorgeschlagenen Soldaten noch zu berücksichtigen, die
schwere Tage bei den Rückzugskämpfen durchgsmacht
hätten. Der Ausschuß sprach sich auch für Verleihung
einer Ehren- Denkmünze an alle Kriegsteilnehmer
aus und für die Weiteroerleihung der Landwehr-
dienstauszeichnung.

* Vorläufig noch keine Freigabe des Reise¬
verkehrs. Die „Kobl. Zlg." berichtet: Durch die
Aushebung der Blockade werden die Bestimmungen
über den Reiseverkehr im besetzten Gebiet und nach
dem unbesetzten Deutschland zurzeit nicht geändert.
Ferner meldet die „Kölil. Volksztg.": Nach Mit-
teilungen aus der besetzten Zone wird die sranzös.
Militärdehördevorläufig die bisherigen Bestimm¬
ungen über Reisen in das besetzte Gebiet weiter
bestehen lassen. Auch die Einfuhr rechtsrheinischer
Zeitungen in das besetzte Gebiet oder nach Frank¬
reich bleibt vorderhand verboten.

* Rohstoffverteilung und gewerblicher Mittel¬
stand. Aus Berlin wird berichtet: Den Wünschen
des gewerblichen Mittelstandes aus Lieferung der
noch im Besitz des Reichs befind! chen Rohstoffe an
selbständige Meister soll fitzt nach Aushebung der
Blockade in weitgehendstem Maße Rechnung ge¬
tragen werden. Die Rohstoffe, die noch vorhanden
sind, sollen restlos verteilt werden.

* Vor den falschen Fünfzigmarkscheinen in
dunkelbraunem Druck mit dem dicken Balkenrand
kann nicht genug gewarnt werden. Es finden sich,
obwohl die Hersteller und Verbreiter ermittelt und
festgenommen sind — (leider ist der Haupttäter in
den letzten Tagen wieder entwisch,) — noch eine
große Anzahl der gefälschten Noten im Umlauf,
sodaß größte Vorsicht am Platze ist. Am besten
wäre es, wenn die Reichsbank diese Scheine schleu¬
nigst einziehen würde.

* Der Stand der Reben. Aus dem Rheingau
wird berichtet: Die Blüte der Reben ist beendet.
Sie hat in verschiedenen Bezirken eine Verzögerung
erlitten und dadurch dem heuwurm ermöglicht,
sich noch gegen den Schluß der Blüte einzunisten.
Der Heuwurm hat denn auch tatsächlich Schaden
angerichtet. Der B̂ehang der Reben ist reichlich
und läßt gute Erwartungen aus den Herbst zu,
vorausgesetzt, daß die Witterung einer ferneren
günstigen Entwicklung nicht entgegensteht. Die
Peronospora hat sich bis jetzt noch nicht ausgedehnt.
Das Spritzen der Reben wurde zudem überall
durchgeführt. Im Weingeschäft herrscht zwar fort¬
während Nachfrage, aber kein so großer Absatz,
denn die Vorräte sind kleiner geworden und die
Preise überaus hoch.

sowie im Interesse der Kostenersparnis soll im all
gemeinen vorersi der Beschaffung neuer Amtssiegel u.
Amtsschilder vorläufig nach Möglichkeit abgesehen
werden. Bei der Ausfertigung von Bestallungen
für Beamte ist fortan die Bezeichnung„die preußische
Staatsregierung" als Anftellungsbehörde zu ver¬
wenden.

* Prüfung für Einjährig-Freiwillige. Der
Herr Minister des Innern hat sich bereri erklärt,
diejenigen jungen Leute, die sich bis zum 15. April
d. Js . zur Ablegung der Kommissionsprüsung ge¬
meldet haben und diese Prüfung nicht ablegen
konnten, bis auf Weiteres zur Ablegung der Prüfung
an einer höheren Lehranstalt zuzulassen. Miltei¬
schüler, die im Herbste ds. Js . den Abschluß der
ersten Klasse erreichen, werden gleichfalls noch zur
Prüfung zugelassen.

* Zwei Erlasse des Kultusministers. In
einem Erlaß des preußischen Kultusministeriums
wird verfügt: „Es wird bestimmt, daß in die Zen-
surtabelle keine Angaben über die Leistungen der
Schulkinder in Religion einzutragen sind" —
Ein anderer Erlaß bestimmt: „Wir empfehlen den
Schulgemeinden, in den Haushaltsplan eine feste
Summe für Lchrmittrl einzusetzen und dem Lehrer
zur Verfügung zu stellen. Als Mindestmaß hat
der Beirag von 10 Mark jährlich für eine Klaffe
zu gelten". _ _

k Wie die „Franks. Zeitung" aus New York
!"A.planen die deutschamerckanischenGesellschaften
^ -andesteile,̂ Deutschland in seiner Not Bei-

iu leisten. Sie sammeln Geld und werden Be-
^tikel aller Art nach der alten Heimat versenden.

Weitere Verleihung von Kriegsauszeichnungen.
MtitionsausschußNationalversammlunghat

weitere Verleihung Eiserner Kreuze an die

* „Preußisch" statt „königlich". Der Minister
für Handel und Gewerbe weist in einem Erlaß an
die ihm unterstellten Behörden daraus hin, daß die
republikanische Staatssorm durch das Gesetz über
die vorläufige Ordnung der Staatsgewvlt in Preußen
vom 20. März 1919 ihre gesetzmäßige Grundlage
erhalten hat. Es erscheine nunmehr notwendig,
ans den Siegel - und Stempelabdrücken sowie bei
den Inschriften an und in den Dienstgebäudender
preußischen Staatsbehörden das Wort „königlich"
zu entfernen oder durch das Wort „preußisch" zuovf,Mit  Rücksicht auf die aeaenwürtigenersetzen. Mit Rücksicht aus die gegenwärtigen
Schwierigkeiten der Material-und Arbeiterbeschaffung

10. Armeen
Etat Mayor 1 Großes Hauptquartier, I2.JuIi 1919.
Civil-Angeleginheiten.

WMclnntinacbung.
Seit eini« r Zeit sind verschiedcne Attentate

begangen wordetz im Bezirk der 10. Armee gegen
Frauen und Midchen. Gewisse unter denselben
wurden angefalletz, ihnen die Haare abgeschnitten
und der Körper rmt Wichse beschmiert. Non anderen
wurden die Name« mit verleumderischen Bemerk¬
ungen angeschlazerL

Die Uebersäll« sind in der Regel von emer
Bande junger Leutes welche sich zu diesem Zwecke
zusammengesundenh« ben, organrsiert und welche
frei handeln. \

Es ist unannehmbar, daß die örtlichen Behör¬
den diese Vorfälle nicht wissen oder sich nicht dafür
interessieren.

Der General Commckrdant der Besatzungsarmee
schreibt vor, daß in Zukost jedesmal, wenn ein
Attentat solcher Art vorkomMt, bei welchem die Täler
nicht innerhalb 48 Stunden (̂ chtundvierzig Stunden)
verhaftet worden und der französischen Behörde aus¬
geliefert worden sind, der Bürgermeister der be-
treffenden Stadt oder des Ortes sofort vor eia Ge¬
richt gestellt wird und wegen Vernachlässigung seines
Amtes zur Verantwortung gezogen wird- Anderer¬
seits werden die Attentäter vor Mas Kriegsgericht
gestellt wegen Gewalttä'igkeit, Verzech n gegen die
Sittlichkeit oder Aufreizung zur M» olte.

Diese Bestimmungen sind sosoch zur Kenntnis
der Bevölkerung zu bringen durch dH Presse und
durch Anschlag. \

p. o-: Der Geifiymlstabschef.
gez. Hek'

Wird veröffentlicht.
Cronberg, den 17. Juli 1919.

Der Bürgermeister. Müller-Mittlet.
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Hnordnung
über Ausdrusch der Ernte des Wirtschaftsjahres 1919.

Aufgrund der Vorschriften in -8 § 5 und 22,
sowie der übrigen Bestimmungen der Reichsgetreide-
orbnungiüom 18. Juni 1919 und der hierzu erlassenen
Ausführungsbestimmungen über den Ausdrusch der
Ernte von 1919 ordne ich an was folgt:

8 1. Nach 8 l der Reichsgetreideordnung
sind dis im Kreise angebauten Früchte sämtlich für
den Kommunalverband beschlagnahmt.

Es fallen hierunter:
Roggen,
Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer, Einkorn,
Gerste,
Buchweizen und Gemenge dieser Fruchtarten.

8 2. Für den durchzuführenden Ausdrusch
dieser Früchte werden sämtliche im Bezirk des Kom¬
munalverbandes vorhandenen Maschinen, Geräte
und Betriebsmittel aller Art von dem Kommunal¬
verband in Anspruch genommen. Sind Lagerräume
für Lagerung der Früchte erforde>lich, so können
dieselben in Anspruch genommen werden.

8 3. Die Besitzer von Früchten Haben ohne
jedes Zögern allgemein nach Einbringung der Ernte
und Einsetzen der Maschine mit dem Ausdrusch
zu beginnen, die zur Erhaltung und Pflege der
Vorräte erforderlichen Handlungen vorzunehmen unv
die Früchte, soweit sie nicht für genehmigte Selbst¬
versorgung, Nahrungsmittelerzeugung oder zuStaat-
zweken freigegeben sind, sofort nach dem Aus¬
drusch  ohne jede besondere Aufforderung an den
Kommunalverband durch den dazu bestimmten Auf¬
käufer abzulwfern.

8 4. Nimmt der Unternehmer eines land¬
wirtschaftlichen Betriebes oder ein sonstiger Besitzer
von Vorräten eine der ihm nach8 3 obenliegenden
Handlung nicht rechtzeitig vor, so kann der Kommu¬
nalverband die erforderlichen Arbeiten auf seine
Kosten durch einen Dritten vornehmen lassen. Der
Verpflichtete hat die Vornahme auf seinem Grund
und 'Boden sowie in seinen Wirtschastsräumen und
mit den Mitteln seines Betriebes zu gestatten.

8 3. Bei kleineren Betrieben, welchen Scheune
und Hof zur Einfuhr der Dreschmaschinen nicht zur
Verfügung stehen, sind die Früchtebesitzer verpflichtet,
das Getreide der Maschine an die Sammelstelle im
freien Feld oder auf geeigneten Platz in der Ge¬
meinde zuzufahren und dort ausdreschen zu lassen.

Bei Nichtbefolgung kommt 8 4 der An¬
ordnungen zur Anwendung) und hat die
Gemeindeverwaltung für die Arbeiten und Anfuhr¬
gelegenheit entsprechende Anordnungen zu treffen,
sowie Fuhren und Arbeitsleute aus der Gemeinde
hierzu zu bestimmen. Die Kosten tragen die Früchte¬
besitzer und werden bei Auszahlung der Vergütung
für die zur Ablieferung kommenden Vorräte ver¬
rechnet.

8 6. Handdrüfche bedürfen der besonderen
Anmeldung und Genehmigung drei Tage vor Be¬
ginn. Sie sind sofort nach erfolgter Genehmigung
ohne Unterbrechung also ip einer fortgesetzten Tätig¬
keit, für sämtliche Getreidearten und Früchte durch¬
zuführen und zu vollenden. Alle Handdrüfche
müssen bis spätestens Ende September d. I . durch-
geführt sein.

8 7. Jeder Drusch ist mit Angabe der Früchte,
welche gedroschen werden sollen, dem Kommunal¬
verband schriftlich drei Tage vor Beginn zu melden.
Der Früchtebesitzer und beim Maschinendrusch auch
der Dreschmaschinenbesitzerund Maschinenführer sind
zur Meldung verpflichtet. Bei Unterlassung, haupt¬
sächlich soweit es den Handdrusch betrifft, sind die
Frücbte, welche ohne vorherige Anzeige gedroschen
werden, mit der Feststellung von Zuwiderhandlungen
dem Kommunalverband ohne Weiteres verfallen
und werden die Beftandsmengen ohne Bezahlung
übernommen. Die Beendigung des Ausdrusches
ist, wo ein Vertrauensmann während des Aus¬
drusches nicht zugegen war, sofort und längstens
binnen Stunden dem Kommanaloerband zu melden,
unter genauer Angabe des Wohnsitzes des Früchte¬
besitzers.

8 8. Die Ausdruschergebnisse werden je nach
Umständen sofort ausgenommen durch die von dem
Kreisausschuß bestellten Vertrauenspersonen oder
sonstigen Beauftragten, die mit entsprechendem
Ausweis versehen sind. Es dürfen keine der unter
8 1 genannten Früchte von dem Druschplatze ent¬
fernt werden ohne daß die Aufnahme zuverlässig
erfolgt ist und die Ergebnisse in die dazu bestimmte
Druschliste eingetragen sind. Die Früchtebesitzer
sind verpflichtet, bei Feststellungen behilflich zu sein,
das Abwiegen vorzunehmen, eine richtig gehende
zuverlässige Wage und Gewichte, sofern dies nicht
von der Gemeinde geschehen kann, zu stellen, oder
schnellstens aus der Nachbarschaft zu besorgen, die

Früchte zu faffen und zu befördern, auch HilfskM
zu den Arbeiten zu stellen. Kommt der FrüüH
besitzer der Verpflichtung nicht nach, so kann
Vertrauensmann oder Beauftragte sich Hilfe
dessen Kosten herbeiholen. Der Früchtebesitzer
sich von den Gewichtaufnahmengenau zu übei zeug!
und sich deshalb mit dem ausnehmenden Vertraue«
mann ins Einvernehmen zu setzen, von demG
gebnis Kenntnis zu nehmen und letzteres als ritz
zu bescheinigen Bei Nichtbefolgung sind spS
Einwendungen gegen das Aufnahmeergebnis
Abrechnung der Wirtfchaftskarten für 1919
zulässig. ' CilvUL

8 9. Bei dem Ausdrusch sind die Fruif *
durch die Besitzer sofort mittels Windfege i» ... yvyyyyyv'
Trieur zu reinigen. Das Saatgut , welches ni
über das Durchschnittsverhältnis für den And lldcnneMLn!
der letzten drei Jahre hinaus angefordert wer! Baus. Ilei
darf, ist anszufondern und gieich zu reinig jowie pon
ebenso die für die Selbstversorgung erforderlich
Früchte; letztere genau in der Menge und A'Ovvvvvvvvv
wie sie zur Belasfung bei Antraastellung der Dl
sorgung verlangt worden sind. Spätere Ansprül
haben keine Berechtigung. Die Besitzer habens
deswegen ihren Antrag für die verlangten Früch t>
gut zu vermerken, um die erforderlichen Angai?
ohne Aufenthalt für den Vertrauensmann ma!W
zu können.

Forts, folgt.

SchtnkenTpeck
wird morgen Mittwoch, den 23. d. Ms ., auf bl
blauen LebensmittelblockH  in fämtl. Metzgereim

Abschnitt ^ aurgegeben. Auf dt^
Kopf entfallen 400 Gramm zu M . 5.—.

(fronberg den 23. Juli 1919.
Der Magistrat . Müller-Mittler.

Ausfuhrverbot von Heu.
Jegliche Ausfuhr von Heu aus dem Gemein!

bezirk der Stadt Cronberg wird hiermit auf Ü
strengste untersagt.

Cronberg, den 22. Juli 1919.
Die Polizeiverwaltung . Müller-Mittlel.

PoWched
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* Seit Mon
Kommandier

mee, welched
Königstein.

Danksagung.
Herzlichen Dank für die liebevolle Teilnahme

bei der Krankheit und der Beerdigung unserer

krau Zopstiö keinemer
und besonderen Dank den beiden Schwestern Anna
und Alma für die aufopfernde Pflege, sowie die
Kranz- und Blumenspenden.

Die tieftrauernden ßinterbliebenen:
I . d. N. : Andreas Reinemer.

Haus mitSarten
zu verkaufen.

Kouruö Wolf.

Grünkohl-Pflanzen
zu haben bei
_Vogelgesanggasse 1.
Verloren eine Brosche in

Form eines Dol
ches. Wiederbr. erh. gute Be¬
lohn., da Andenken. Talstr. 12.

2 Ziegs ..
zu verkaufen.

Schönberger Hof (de Ridder) ,
Gärtnerei , am Bhf. Cronberg.

Schönberg-Cronberg, 22. Juli 1919.

1schöner Zuchthahn
(18er Brut ), zu verkaufen.

_Näh . Geschäftsstelle.

Junger ßöi -tnoi * sucht Stellung . Zeugnisse Vorhand.
Ual lllul Näheres Geschäftsstelle._

USIopfestls -t
zu . haben bei

peler Buchsbaum , Gärtnerei.
L GeidtcUfsbücher preiswert zu verkaufen

Näh. Geschäftsstelle.

Seiiüne Weiue
mild, aromatisch und gut gepflegt.

JNHersteiner Flasche Nt. 7.50.
Oppenheimer „ „ 8. --
Öberingelheimer llnkt „ „ 8.50

Wachstum H. Jennerich . Ohne Glas und Steuer.
Husschankweine Glanzhell und preiswert.

— Prompter Versandt . —
Hubert Schütz & Co ., (tUmjjrossbandel.
Wiesbaden . Tel. 6331. Nikolasstraße 28.

Belgische Riesen
8 Junge und 2 Altezu ver icsixif-
Peter Weins,

Oberhöchstadt.

Ein Knabenrad
mit Bereifung preiswert zu ver¬
kaufen. Kathannenstr. 14.

8vmmer8pro88ön
braune fleckige Haut verschwin¬
den wie abgewaschen, auch
Pickel Mitesser. Auskunft frei,
nur Rückmarke erwünscht.

Ilutfo Heittetnann
Horuhausen bei Oschersieben.

1 Paar weiße gute Kinder-
Htiefei  Nr . 31, fast neu, zu
verkaufen.

Näh. Geschäftsst.

»Minen.
* Liewer d

Wer Wochem
einem Land'

«s eines Korbe
Ibis  1 .30 M
»irrte mehr t
1,60 M. hei
* Der Schle

»gere Zeit blü
’tten Esch und
|ten Ortschaft«
»i'itag eine A
«glichen Ware
'Ischen Esch m

französisch
' größere Teil

1914 errichten Wald ent!Die Abrechnung für die im August
silassauische liriegs Versicherung soll bedingungsgeni« st Ries 'dmck
3 Monate nach Beendigung des Krieges (d. H. 3 Monate n« ^ £ tog c,
Friedensschluß) erfolgen. Es werden daher die bisher tf Sdiroer'
der Hnmetdnng ihrer Ansprüche noch rückständig* lunasheimR
Hinterbliebenen von gefallenen (vermißten) und versichern̂ wurde
Kriegsteilnehmern ausgefordert, die gelösten Anteilschein tbtQd)t ^ e,
mit der grossen standesamtlichen Sterbeurkunde u»1 j ett jä ' <£ je
gehend  an uns einjusenden , gekommenen

Jeder Empfangsberechtigte erhält nach Eingang " tf dem Friedh
Scheine und nach Anerkennung deren Gültigkeit eine L' ieber eine Wc
stätigungskarte über die vollzogene Vormerkung. Lsth Q̂.u Der(eii
daher die gelösten Scheine bereits eingesandt urd Seife betn Ma
Bestättgungskarte erhalten hat, braucht keine weitet*'
Schritte mehr $u unternehmen.

Das Ergebnis der Abrechnung und die Höhe der jeweMI^
vorm., Ko

8.30 Uhr;
12.20 Uhr
12.35 nachv

kißen1.—2,S

fälligen Leistung wird jedem Empfangsberechtigten .nach &1 jjj) 11 etrt
Abrechnung mitgeteilt.

Direktion Oft HaMiQpii[anöfsHäiili^
Wiesbaden. _ (Abteilung Kriegsversicherung).

* Eilzüge
ktit verkehrt

Geschnittenes Buchen- und Eichen
Exean .3D.Ib.olz ; iftVf'r'

l “* een ' Sla, ‘et . , ' V°7ch°l

* ' -Irr - > ^ - , + nh ' - . pWSÄ
_8 ritz ZtsToilstadt , Oberrod >. > m

Bestellungen werden im ,,Adler"  angenommen ._ ^ ^ deutsche
- — - - — ' , * Verkehre

Wir suchenGesucht in Cronberg
zum 1. Oktober ev. sofort

5—6 Zimmerwohnung
nebst KUcheu. Zubehör i. besserem
Hause zu mieten oder modern einge

Villa zu kaufen.richtet

AusfUhrl. Angebot mit Preis (evtl.
Abbild, an

Julius Hansen, Uerzig-Mosel
Staatebahnhof.

OCX  ÜÜ Ufr . K a tt (4  JlÄ*mfh12
an beliebigen Plätzen, mit fcb<
ohne Geschäft, behufs Unterbr , oe« und a
tung an vorgemerkte matron
■oeimx) ourlp uns io|ien>v->. ^ fand
Angebote von Selbsteigcntüŵ dem VoAr

Miln
^"ision in

Besuch durch uns kostenlos.
Angebote von Selbsteigentü
erwünscht an den Verlags»
Vepmiel- u. VefkaufszenW

Hannover, Rhoonstr. 1'i
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